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Beschreibung

Fachgebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
lenkbare Katheter, die besonders in direkten Myo-
kardrevaskularisationverfahren einsetzbar sind.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Die direkte Myokardrevaskularisation 
(DMR), die auch als perkutane Myokardrevaskulari-
sation bezeichnet wird, ist eine Technik, die es dem 
Arzt erlaubt, Patienten zu behandeln, die einer myo-
kardialen Infraktion ausgesetzt waren, indem Kanäle 
in das Myokardium gebrannt werden, das als ischä-
misches Herzgewebe erkannt worden ist. Die Kanä-
le, welche durch Laser gebrannt werden, ermögli-
chen eine Angiogenese, das heißt, die Bildung von 
Blutgefäßen.

[0003] Verschiedene Myokardrevaskularisationver-
fahren sind bekannt, bei denen es notwendig ist, die 
Brustwand zu öffnen, um für Laservorrichtungen ei-
nen Zugang zu dem Herzmuskel zu schaffen. Diese 
Verfahren sind nicht sehr erwünscht, da sie schwere 
chirurgische Eingriffe erfordern, die zu schweren 
Komplikationen führen können. Das an Aita u. Miterf. 
erteilte US-Patent Nr. 5.389.096, beschreibt ein Ver-
fahren zur Durchführung einer perkutanen Myokard-
revaskularisation, in dem ein lenkbarer länglicher fle-
xibler Laserapparat, wie zum Beispiel ein Katheter in 
das Gefäßsystem eines Patienten eingefürt wird. Das 
distale Ende des Katheters wird zu einem Bereich 
des Herzens geführt, der revaskularisiert werden soll. 
Die Innenwand des Herzens wird dann mit Laseren-
ergie bestrahlt, um zu bewirken, daß ein Kanal von 
dem Endokardium in das Myokardium gebildet wird.

[0004] Aus einleuchtenden Gründen benötigt der 
Arzt bei DMR-Kathetern eine bessere Steuerung und 
mehr Informationen als bei anderen Kathetern, die 
eine Faseroptik haben, wie zum Beispiel Ablations-
katheter. Aita u. Miterf. beschreibt generell einen 
DMR-Katheter. Die vorliegende Erfindung zielt auf ei-
nen verbesserten DMR-Katheter, der es dem Arzt er-
möglicht, eine größere Kontrolle zu haben und mehr 
Informationen zu erreichen als mit dem von Aita et al. 
beschriebenen Katheter.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0005] Die vorliegende Erfindung sieht einen lenk-
baren Katheter vor, wie in Anspruch 1 dargelegt wird, 
der besonders nützlich in DMR-Verfahren ist, die 
dazu verwendet werden, um ischämisches Herzge-
webe zu behandeln. Der lenkbare Katheter umfaßt 
einen Katheterkörper oder Schaft, einen Spitzenbe-
reich, der an dem distalen Ende des Katheterkörpers 
angebracht ist, und einen Steuergriff, der am proxi-

malen Ende des Katheterkörpers angebracht ist. Ein 
Zugdraht ist mit seinem proximalen Ende in dem 
Steuergriff verankert und erstreckt sich durch einen 
Hohlraum im Katheterkörper und einen Hohlraum im 
Spitzenabschnitt und wird an oder bei dem distalen 
Ende des Spitzenabschnittes verankert.

[0006] Die Manipulation des Steuergriffes führt zu 
einer Auslenkung des Spitzenabschnittes. Eine opti-
sche Faser, die zur Übertragung von Laserenergie 
dient, erstreckt sich durch den Steuergriff, den Kathe-
terkörper und den Spitzenabschnitt, wobei das dista-
le Ende der optischen Faser generell bündig mit der 
distalen Endfläche des Spitzenabschnittes ist. Das 
proximale Ende der optischen Faser erstreckt sich 
proximal von dem Steuergriff zu einem geeigneten 
Verbinder, der die optische Faser mit einer Laseren-
ergiequelle verbindet. Die optische Faser dient dazu, 
die Laserenergie zu übertragen, um einen Kanal zu 
erzeugen, das heißt, Sacklöcher im Herzgewebe, 
was zu einer Revaskularisation führt.

[0007] Der Spitzenabschnitt des DMR-Katheters 
enthält einen elektromagnetischen Sensor. Der elek-
tromagnetische Sensor ist mit einem Schaltkreis 
durch ein Sensorkabel verbunden, das sich proximal 
durch den Spitzenabschnitt, den Katheterkörper und 
den Steuergriff erstreckt. Der Schaltkreis ist vorzugs-
weise in dem Griff eingehaust. Die Signale von dem 
Schaltkreis werden durch ein Kabel zu einem Com-
puter und einem Monitor übertragen. Der elektroma-
gnetische Sensor ermöglicht dem Arzt, eine visuelle 
Darstellung der Herzkammer zu erzeugen und den 
Ort des Sensors und damit die Katheterspitze in der 
Herzkammer zu betrachten.

[0008] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form umfaßt der DMR-Katheter eine Spitzenelektro-
de und mindestens eine Ringelektrode, die proximal 
zu der Spitzenelektrode beabstandet ist. Jede Elek-
trode ist durch Elektrodenleitungen verbunden, die 
sich durch den Spitzenbereich, durch den Katheter-
körper und den Steuergriff zu einem entsprechenden 
Verbinder und von dort in einen geeigneten Monitor 
erstrecken. Die Spitzenelektroden und die Ringelek-
troden ermöglichen die elektrischen Aktivitäten in 
dem Herzgewebe, das kartiert werden soll. In einer 
besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfin-
dung umfaßt der DMR-Katheter sowohl einen elek-
tromagnetischen Sensor in dem Spitzenabschnitt als 
auch eine Spitzenelektrode und mindestens eine 
Ringelektrode. Durch diese Kombination kann der 
Arzt die elektrische Aktivität der Herzwand einer spe-
ziellen Kammer, zum Beispiel des linken Ventrikels, 
mittels der Spitzenelektrode und der Ringelektroden 
kartieren, um ischämische Bereiche zu bestimmen 
und gleichzeitig die genaue Lage des Spitzenab-
schnittes im Herzen durch den elektromagnetischen 
Sensor aufzuzeichnen, um eine dreidimensionale 
Darstellung der Herzkammer zu erzeugen, die auf 
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dem Monitor dargestellt wird. Nachdem ein ischämi-
scher Bereich kartiert worden ist, wird der Spitzenab-
schnitt zu diesem Bereich bewegt und ausgelenkt, 
damit die optische Faser generell senkrecht zu der 
Herzwand stehen kann, und dann wird Laserenergie 
auf das Herzgewebe übertragen, um in dem Herzge-
webe einen Kanal zu erzeugen.

[0009] Nach einem weiteren Aspekt der Erfindung 
umfaßt die optische Faser einen Schutzmantel, vor-
zugsweise aus Aluminium. Die optische Faser er-
streckt sich durch den Steuergriff und den Katheter-
körper und hinein in den Spitzenabschnitt, der die 
Spitzenelektrode trägt. In dem Spitzenabschnitt er-
streckt sich die optische Faser durch einen optischen 
Faser-Hohlraum in der Spitzenelektrode, wobei das 
distale Ende der optischen Faser mit der distalen 
Front der Spitzenelektrode bündig ist. Der Alumini-
um-Schutzmantel wird von dem distalen Teil der opti-
schen Faser entfernt, der sich durch die Spitzenelek-
trode hindurch erstreckt. Dieses Entfernen vermeidet 
die Möglichkeit, daß sich Partikel von dem Alumini-
um-Schutzmantel in das Herz hinein ablösen kön-
nen, besonders während der Laserübertragung, was 
zu einem Herzschlag führen könnte. Dieses Entfer-
nen verhindert ebenfalls die Möglichkeit eines elektri-
schen Kurzschlusses zwischen dem Alumini-
um-Schutzmantel und der Spitzenelektrode, was 
dazu führen könnte, daß der Patient während der La-
serübertragung eine letale Hochspannung empfängt.

[0010] Der DMR-Katheter hat ein Infusionsrohr, das 
sich vom proximalen Ende des Katheterkörpers 
durch einen Hohlraum im Katheterkörper und in den 
Spitzenabschnitt hinein erstreckt. Das distale Ende 
des Infusionsrohres ist am distalen Ende des Spit-
zenabschnittes in einer Position nahe bei der opti-
schen Faser offen, so daß Fluide einschließlich Me-
dikamente, welche die Blutgefäßentwicklung fördern, 
durch den Katheter in das Herzgewebe gelangen 
können. In einer bevorzugten Ausführungsform um-
faßt der DMR-Katheter ein Infusionsrohr und eine 
Spitzenelektrode, die einen Infusionsdurchlaß nahe 
bei dem Lichtleitfaser-Hohlraum aufweist. Das Infusi-
onsrohr ist mit dem Infusionsdurchlaß in der Spitzen-
elektrode verbunden, vorzugsweise in diesem einge-
lassen, so daß Fluide, die durch das Infusionsrohr 
fließen, in den Infusionsdurchlaß in der Spitzenelekt-
rode eintreten und durch diesen hindurch in das 
Herzgewebe gelangen. Das proximale Ende des In-
fusionsrohres endet in einem Luer-Anschluß-Stück 
oder dergleichen.

[0011] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfin-
dung besteht der Katheterkörper oder der Schaft aus 
einer Konstruktion, die eine verbesserte Torsionsfes-
tigkeit aufweist, was zu einer verbesserten Spitzen-
steuerung führt bei gleichzeitiger Minimierung der 
Wandstärke. Der Katheterkörper umfaßt einen ein-
zelnen mittigen Hohlraum und wird aus einer röhren-

förmigen Außenwand aus Polyurethan oder Nylon 
gebildet, wobei Maschen aus geflochtenem rostfrei-
en Stahl in der Außenwand eingebettet sind. Die In-
nenfläche der Außenwand ist mit einem Verstei-
fungsrohr ausgekleidet, das vorzugsweise aus Polyi-
mid oder dergleichen besteht. Die Verwendung eines 
Versteifungsrohres aus Polyimid sorgt für eine ver-
besserte Torsionsfestigkeit bei gleichzeitiger Mini-
mierung der Wandstärke des Katheters. Dies wieder-
um maximiert den Durchmesser des mittigen Hohl-
raumes. Eine solche Konstruktion ist besonders nütz-
lich in lenkbaren DMR-Kathetern, in denen sich eine 
optische Faser, ein Zugdraht, Elektrodenleitungen 
und ein elektromagnetisches Sensorkabel durch den 
Hohlraum des Katheterkörpers erstrecken, aber sie 
ist auch in anderen lenkbaren Katheterkonstruktio-
nen nützlich.

[0012] Eine bevorzugte Konstruktion des DMR-Ka-
theters umfaßt weiterhin einen röhrenförmigen Ab-
standshalter zwischen dem Polyimid-Versteifungs-
rohr und dem Spitzenabschnitt. Der Abstandshalter 
ist aus einem Material gefertigt, das weniger steif ist 
als das Material des Versteifungsrohres, zum Bei-
spiel Polyimid, aber steifer als das Material des Spit-
zenabschnittes, zum Beispiel Polyurethan. Teflon® ist 
das gegenwärtig bevorzugte Material für den Ab-
standshalter.

[0013] In einem bevorzugten Konstruktionsverfah-
ren des Katheters wird das Versteifungsrohr in die 
röhrenförmige Außenwand eingeführt, bis das distale 
Ende des Versteifungsrohres an dem röhrenförmigen 
Abstandshalter anstößt. Das proximale Ende des 
Versteifungsrohres wird mit einem Druck beauf-
schlagt, wobei das Rohr an Ort und Stelle, zum Bei-
spiel durch Kleber an der Außenwand fixiert wird. Die 
Beaufschlagung des proximalen Endes des Verstei-
fungsrohres mit einer Kraft sichert, daß sich zwischen 
dem Versteifungsrohr und dem röhrenförmigen Ab-
standshalter oder zwischen dem Abstandshalter und 
dem Spitzenabschnitt kein Spalt als Ergebnis des 
wiederholten Auslenkens der Spitze bildet.

[0014] In einer lenkbaren Katheterkonstruktion, die 
ein Versteifungsrohr und einen Abstandshalter um-
faßt, erstreckt sich ein Zugdraht vorzugsweise durch 
eine nicht zusammendrückbare Schraubenfeder, die 
mit ihrem proximalen Ende an dem proximalen Ende 
des Katheterkörpers durch eine Klebeverbindung be-
festigt ist und mit ihrem distalen Ende an dem proxi-
malen Ende des Spitzenabschnittes an einem Ort 
distal zu dem Abstandshalter durch eine zweite Kle-
beverbindung befestigt ist. Diese Anordnung verhin-
dert ein Zusammendrücken des Abstandshalters 
während der Spitzenauslenkung, was wiederum den 
Einsatz eines dünnwandigen Abstandshalters er-
möglicht.

[0015] Es ist ein Steuergriff vorgesehen, der mani-
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puliert werden kann, um den Spitzenabschnitt des 
Katheters auszulenken. Der Steuergriff weist ein ers-
tes Element auf, das am Katheterkörper angebracht 
ist, und ein zweites Element, das relativ zum ersten 
Element beweglich ist, das am Zugdraht befestigt ist. 
In dieser Anordnung führt das Bewegen des ersten 
Elementes relativ zum zweiten Element zu einer Aus-
lenkung des Spitzenabschnittes. Der Griff umfaßt ein 
Führungsrohr, durch das sich die optische Faser er-
streckt. Das Führungsrohr ist fest an dem ersten oder 
dem zweiten Element angebracht. In dieser Führung 
kann die optische Faser eine Längsbewegung relativ 
sowohl zu dem ersten als auch zu dem zweiten Ele-
ment ausführen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0016] Die vorgenannten und weitere Merkmale und 
Vorteile der vorliegenden Erfindung werden durch 
Bezugnahme auf die folgende ausführliche Beschrei-
bung, wenn diese in Verbindung mit den beigefügten 
Zeichnungen betrachtet wird, besser verständlich. 
Darin zeigen:

[0017] Fig. 1 eine geschnittene Seitenansicht einer 
Ausführungsform des Katheters gemäß der Erfin-
dung,

[0018] Fig. 2a eine geschnittene Seitenansicht des 
Katheter-Spitzenabschnittes, die eine Ausführungs-
form zeigt, die nicht Teil der beanspruchten Erfindung 
ist, mit drei Hohlräumen, welche die Position des 
elektromagnetischen Kartierungs-Sensors und der 
optischen Faser zeigt,

[0019] Fig. 2b eine geschnittene Seitenansicht des 
Spitzenabschnittes des Katheters, die eine Ausfüh-
rungsform mit drei Hohlräumen zeigt, die nicht Teil 
der beanspruchten Erfindung ist, und welche die Po-
sition des elektromagnetischen Kartierungs-Sensors 
und des Zugdrahtes zeigt,

[0020] Fig. 3 eine geschnittene Seitenansicht des 
Katheterkörpers, einschließlich des Überganges zwi-
schen Katheterkörper und Spitzenabschnitt,

[0021] Fig. 4 eine geschnittene Seitenansicht des 
Steuergriffes des Katheters,

[0022] Fig. 5 einen Schnitt des Spitzenbereiches 
des Katheters entlang der Schnittlinie 5 – 5, die eine 
Ausführungsform zeigt, die nicht Teil der beanspruch-
ten Erfindung ist, und die drei Hohlräume aufweist,

[0023] Fig. 6 einen Schnitt des Katheterkörpers ent-
lang der Schnittlinie 6 – 6,

[0024] Fig. 7 eine geschnittene Seitenansicht des 
Katheterkörpers, die ein Infusionsrohr zeigt,

[0025] Fig. 8 einen Schnitt des Spitzenbereiches 
des Katheters, die eine alternative Ausführungsform 
mit einem Infusionsrohr zeigt,

[0026] Fig. 9 einen Schnitt eines Teiles des Spitzen-
bereiches des Katheters, die eine bevorzugte Ein-
richtung zum Verankern des Zugdrahtes zeigt,

[0027] Fig. 10 einen Schnitt in Draufsicht eines be-
vorzugten Zugdrahtankers,

[0028] Fig. 11 eine geschnittene Seitenansicht ei-
nes bevorzugten Zugdrahtankers.

Ausführliche Beschreibung

[0029] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist ein Katheter zum Einsatz 
in der direkten Myokardrevaskularisation (DMR) vor-
gesehen. Wie in den Fig. 1 bis Fig. 4 dargestellt wird, 
besteht der Katheter 10 aus einem länglichen Kathe-
terkörper 12, der ein proximales und ein distales 
Ende aufweist, einem Spitzenbereich 14 am distalen 
Ende des Katheterkörpers 12 und einem Steuergriff 
16 am proximalen Ende des Katheterkörpers 12.

[0030] Es wird auf die Fig. 3 und Fig. 6 Bezug ge-
nommen. Der Katheterkörper 12 umfaßt eine längli-
che röhrenförmige Konstruktion, die einen einzelnen, 
axialen oder mittigen Hohlraum 18 aufweist. Der Ka-
theterkörper 12 ist flexibel, das heißt biegsam, aber in 
der Längsausdehnung im wesentlichen nicht zusam-
mendrückbar. Der Katheterkörper 12 kann von jeder 
geeigneten Bauweise sein und aus jedem geeigne-
ten Material bestehen. Eine gegenwärtig bevorzugte 
Konstruktion umfaßt eine Außenwand 22, die aus Po-
lyurethan oder Nylon besteht. Die Außenwand 22 be-
steht aus eingebetteten geflochtenen Maschen aus 
rostfreiem Stahl oder dergleichen, um die Torsions-
steifigkeit des Katheterkörpers 12 zu erhöhen, so 
daß, wenn der Steuergriff 16 gedreht wird, der Spit-
zenbereich des Katheters 10 in entsprechender Art 
und Weise rotiert.

[0031] Der Außendurchmesser des Katheterkör-
pers 12 ist nicht kritisch, aber er sollte vorzugsweise 
nicht größer als ungefähr 2,6 mm (ungefähr 8 
French) sein. Ebenfalls ist die Dicke der Außenwand 
22 nicht kritisch. Die Innenfläche der Außenwand 22
ist mit einem Versteifungsrohr 20 ausgekleidet, das 
aus jedem geeigneten Material gefertigt sein kann, 
vorzugsweise aus Polyimid. Das Versteifungsrohr, 
zusammen mit der geflochtenen Außenwand 22, 
sorgt für eine verbesserte Torsionsfestigkeit, wäh-
rend gleichzeitig die Wandstärke des Katheters mini-
miert wird, so daß auf diese Weise der Durchmesser 
des einzelnen Hohlraumes maximiert wird. Der Au-
ßendurchmesser des Versteifungsrohres 20 ist unge-
fähr der gleiche wie oder geringfügig kleiner als der 
Innendurchmesser der Außenwand 22. Polyimidroh-
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re werden gegenwärtig bevorzugt, da diese sehr 
dünnwandig sein können und dennoch für eine sehr 
gute Steifigkeit sorgen. Dies maximiert den Durch-
messer des mittigen Hohlraumes 18, ohne die Festig-
keit und Steifigkeit aufzugeben. Polyimid-Material 
wird eigentlich wegen dessen Neigung zum Knicken, 
wenn es gebogen wird, nicht zum Versteifen von 
Rohren verwendet. Es wurde jedoch herausgefun-
den, daß in Verbindung mit einer Außenwand 22 aus 
Polyurethan, Nylon oder einem ähnlichen Material, 
besonders, wenn geflochtene Maschen aus rostfrei-
em Stahl enthalten sind, die Tendenz des Polyi-
mid-Versteifungsrohres 20 zu knicken, wenn es ge-
bogen wird, im wesentlichen beseitigt ist hinsichtlich 
der Anwendungen, in denen der Katheter verwendet 
werden soll.

[0032] Ein besonders bevorzugter Katheter hat eine 
Außenwand 22 mit einem Außendurchmesser von 
ungefähr 2,3 mm (ungefähr 0,092 Zoll) und einen In-
nendurchmesser von ungefähr 1,6 mm (ungefähr 
0,063 Zoll) und ein Polyimid-Versteifungsrohr mit ei-
nem Außendurchmesser von ungefähr 1,6 mm (un-
gefähr 0,0615 Zoll) und einen Innendurchmesser von 
ungefähr 1,3 mm (ungefähr 0,052 Zoll).

[0033] Wie in den Fig. 2a und Fig. 2b dargestellt 
wird, umfaßt der Spitzenbereich 14 einen kurzen Ab-
schnitt eines Rohres 19, der drei Hohlräume auf-
weist. Das Rohr 19 ist aus einem geeigneten nicht-to-
xischen Material gefertigt, das vorzugsweise flexibler 
als der Katheterkörper 12 ist. Ein gegenwärtig bevor-
zugtes Material für das Rohr 19 ist geflochtenes Po-
lyurethan, das heißt Polyurethan mit eingebetteten 
Maschen aus geflochtenem rostfreien Stahl oder der-
gleichen. Der Außendurchmesser des Spitzenab-
schnittes 14 wie der des Katheterkörpers 12 ist vor-
zugsweise nicht größer als ungefähr 2,6 mm (unge-
fähr 8 French). Die Größe der Hohlraumes ist nicht 
kritisch. In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform hat der Spitzenabschnitt einen Außen-
durchmesser von ungefähr 2,3 mm (ungefähr 7 
French (0,092 Zoll)) und der erste Hohlraum 30 sowie 
der zweite Hohlraum 32 haben ungefähr die gleiche 
Größe mit einem Durchmesser von ungefähr 0,6 mm 
(ungefähr 0,022 Zoll), wobei der dritte Hohlraum 34
einen geringfügig größeren Durchmesser von unge-
fähr 0,9 mm (ungefähr 0,036 Zoll) aufweist.

[0034] Eine bevorzugte Einrichtung zum Befestigen 
des Katheterkörpers 12 an dem Spitzenabschnitt 14
wird in Fig. 3 dargestellt. Das proximale Ende des 
Spitzenabschnittes 14 umfaßt eine außen umlaufen-
de Rille 24, welche die Innenfläche der Außenwand 
22 des Katheterkörpers 12 aufnimmt. Der Spitzenab-
schnitt 14 und der Katheterkörper 12 werden durch 
Kleber oder dergleichen angebracht. In der darge-
stellten Anordnung liegt ein Abstandshalter 52 in dem 
Katheterkörper 12 zwischen dem distalen Ende des 
Versteifungsrohres 20 und dem proximalen Ende des 

Spitzenabschnittes 14. Der Abstandshalter 52 be-
steht vorzugsweise aus einem Material, das steifer ist 
als das Material des Spitzenabschnittes 14, zum Bei-
spiel Polyurethan, aber nicht so steif wie das Material 
des Versteifungsrohres 20, zum Beispiel Polyimid. 
Ein Abstandshalter, der aus Teflon® besteht, wird ge-
genwärtig bevorzugt. Ein bevorzugter Abstandshalter 
52 hat eine Länge von ungefähr 6,4 mm bis ungefähr 
19 mm (ungefähr 0,25 Zoll bis ungefähr 0,75 Zoll), 
noch vorteilhafter ungefähr 12,7 mm (ungefähr 0,5 
Zoll). Der Abstandshalter 52 hat vorzugsweise einen 
Außen- und Innendurchmesser ungefähr gleich dem 
Außen- und Innendurchmesser des Versteifungsroh-
res 20. Der Abstandshalter 52 sorgt für einen Über-
gang hinsichtlich Flexibilität an der Verbindung des 
Katheterkörpers 12 mit der Katheterspitze 14, wo-
durch diese Verbindung des Katheterkörpers 12 mit 
dem Spitzenabschnitt 14 so eingerichtet ist, daß sie 
sich gleichmäßig biegen kann, ohne Falten zu werfen 
oder zu knicken.

[0035] Der Abstandshalter 52 wird durch das Ver-
steifungsrohr 20 an Ort und Stelle gehalten. Das Ver-
steifungsrohr 20 wiederum wird relativ zur Außen-
wand 22 durch Klebeverbindungen 23 und 25 am 
proximalen Ende des Katheterkörpers 12 an Ort und 
Stelle gehalten. In einer bevorzugten Konstruktion 
des Katheterkörpers 12 wird das proximale Ende des 
Versteifungsrohres 20 mit einer Kraft beaufschlagt, 
wodurch bewirkt wird, daß das distale Ende des Ver-
steifungsrohres 20 fest an dem Abstandshalter 52
anstößt und diesen zusammendrückt. Wenn das Ver-
steifungsrohr unter Preßdruck steht, wird eine erste 
Klebeverbindung zwischen dem Versteifungsrohr 20
und der Außenwand 22 durch einen schnell trocknen-
den Kleber, zum Beispiel mit Super GlueTM herge-
stellt. Danach wird eine zweite Klebeverbindung zwi-
schen den proximalen Enden des Versteifungsrohres 
20 und der Außenwand 22 hergestellt, wobei ein 
langsamer trocknender aber stärkerer Kleber, zum 
Beispiel Polyurethan, verwendet wird. Man hat fest-
gestellt, daß die Konstruktion des Katheterkörpers 
12, bei der das Versteifungsrohr 20 und der Ab-
standshalter 52 unter Druck stehen, vorteilhaft ist, um 
die Bildung eines Spaltes zwischen dem Verstei-
fungsrohr 20 und dem Abstandshalter 52 oder zwi-
schen dem Abstandshalter 52 und dem Spitzenab-
schnitt 14 zu verhindern, was ansonsten nach wie-
derholten Auslenkungen der Spitze geschehen könn-
te. Solche Spalte sind unerwünscht, da sie bewirken, 
daß der Katheter Falten bildet oder umknickt, was die 
Eigenschaft des Katheters, sich zu drehen, behin-
dert.

[0036] Durch den einzelnen Hohlraum 18 des Ka-
theterkörpers 12 erstrecken sich Leitungsdrähte 40, 
eine optische Faser 46, ein Sensorkabel 74 und eine 
Druckspirale 44, durch die ein Zugdraht 42 verläuft. 
Ein Katheter mit einem einzelnen Hohlraum 18 wird 
gegenüber einem Körper mit mehreren Hohlräumen 
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bevorzugt, weil man herausgefunden hat, daß ein 
Körper mit einem einzelnen Hohlraum 18 eine besse-
re Spitzensteuerung zuläßt, wenn der Katheter 10
gedreht wird. Der einzelne Hohlraum 18 ermöglicht, 
daß sich die Leitungsdrähte 40, die optische Faser 
46, das Sensorkabel 74 und der von der Druckspirale 
44 umgebene Zugdraht 42 frei in dem Katheterkörper 
bewegen können. Wenn solche Drähte und Kabel in 
mehreren Hohlräumen untergebracht sind, dann nei-
gen sie dazu, Energie aufzubauen, wenn der Griff 16
gedreht wird, was dazu fährt, daß der Katheterkörper 
12 dazu neigt, sich zurückzudrehen, wenn zum Bei-
spiel der Griff losgelassen wird, oder, wenn er gebo-
gen wird, sich umzudrehen, was beides unerwünsch-
te Funktionseigenschaften sind.

[0037] Der Zugdraht 42 ist mit seinem proximalen 
Ende an dem Steuergriff 16 und mit seinem distalen 
Ende an dem Spitzenbereich 14 verankert. Der 
Zugdraht 42 kann aus jedem geeigneten Metall be-
stehen, wie zum Beispiel aus rostfreiem Stahl oder 
Nitinol und ist vorzugsweise mit Teflon® oder derglei-
chen beschichtet. Die Beschichtung versieht den 
Zugdraht 42 mit Schlupffähigkeit. Der Zugdraht 42
hat vorzugsweise einen Durchmesser in einem Be-
reich von ungefähr 0,15 mm bis ungefähr 0,25 mm 
(ungefähr 0,006 Zoll bis ungefähr 0,010 Zoll).

[0038] Die Druckspirale 44 erstreckt sich vom proxi-
malen Ende des Katheterkörpers 12 zum proximalen 
Ende des Spitzenbereiches 14. Die Druckspirale 44
ist aus jedem geeigneten Metall gefertigt, vorzugs-
weise aus rostfreiem Stahl. Die Druckspirale 44 ist in 
sich selbst straff gewunden, um für Flexibilität zu sor-
gen, das heißt für Biegsamkeit, aber sie soll gegen 
Zusammendrücken Widerstand leisten. Der innere 
Durchmesser der Druckspirale 44 ist vorzugsweise 
geringfügig größer als der Durchmesser des 
Zugdrahtes 42. Wenn zum Beispiel der Zugdraht 42
einen Durchmesser von ungefähr 0,18 mm (ungefähr 
0,007 Zoll) aufweist, dann hat die Druckspirale 44
vorzugsweise einen Innendurchmesser von ungefähr 
0,2 nun (ungefähr 0,008 Zoll). Die Teflon©-Beschich-
tung um den Zugdraht 42 ermöglicht diesem, unge-
hemmt in der Druckspirale 44 zu gleiten. Die Außen-
fläche der Druckspirale 44 ist über ihre Längsausdeh-
nung durch eine flexible nicht-leitende Hülle 26 be-
deckt, um einen Kontakt zwischen der Druckspirale 
44 und den Leitungsdrähten 40, der optischen Faser 
46 oder dem Sensorkabel 74 zu verhindern. Eine 
nicht-leitende Hülle 26 aus Polyimidrohr wird gegen-
wärtig bevorzugt.

[0039] Die Druckspirale 44 ist mit ihrem proximalen 
Ende an dem proximalen Ende des Versteifungsroh-
res 20 in dem Katheterkörper 12 durch eine Klebe-
verbindung 29 und mit dem distalen Ende an dem 
Spitzenbereich 14 durch eine Klebeverbindung 50 an 
einer Stelle distal zum Abstandshalter 52 verankert. 
Beide Klebeverbindungen 29 und 50 bestehen vor-

zugsweise aus Polyurethan-Kleber oder dergleichen. 
Der Kleber kann mittels einer Spritze oder derglei-
chen durch ein Loch, das zwischen der Außenfläche 
des Katheterkörpers 12 und dem einzelnen Hohl-
raum 18 gemacht wurde, eingebracht werden. Ein 
solches Loch kann zum Beispiel durch eine Nadel 
oder dergleichen erzeugt werden, welche die Wand 
des Katheterkörpers 12 und des Versteifungsrohres 
20 durchsticht, wobei die Nadel ausreichend erhitzt 
wird, um ein permanentes Loch zu formen. Der Kle-
ber wird dann durch das Loch auf die Außenfläche 
der Druckspirale 44 aufgebracht und legt sich gaze-
artig um den Außenumfang, um eine Klebeverbin-
dung um den ganzen Umfang der Druckspirale 44 zu 
bilden.

[0040] Der Zugdraht 42 erstreckt sich in den zweiten 
Hohlraum 32 des Spitzenbereiches 14. Der Zugdraht 
42 ist an der Spitzenelektrode 36 oder an der Seite 
des Spitzenabschnittes 14 des Katheters verankert. 
Was die Fig. 2b und Fig. 3 anbetrifft, so werden in 
dem Spitzenabschnitt 14 und distal zu der Klebever-
bindung 51 die Windungen der Druckspirale in 
Längsrichtung gedehnt. Solche gedehnten Windun-
gen 47 sind sowohl biegsam als auch kompressibel 
und erstrecken sich vorzugsweise auf eine Länge 
von ungefähr 12,7 mm (ungefähr 0,5 Zoll). Der 
Zugdraht 42 erstreckt sich durch die gedehnten Win-
dungen 47 in eine Kunststoffhülle, vorzugsweise eine 
TeflonTM-Hülle 81, die verhindert, daß der Zugdraht 
42 in die Wand des Spitzenbereiches 14 einschnei-
det, wenn der Spitzenbereich 14 ausgelenkt wird.

[0041] Das distale Ende des Zugdrahtes 42 kann 
durch Löten oder dergleichen, wie in Fig. 2b darge-
stellt wird, an der Spitzenelektrode 36 oder an der 
Seitenwand des Spitzenabschnittes 14 verankert 
werden. Wenn der Zugdraht an der Seitenwand be-
festigt ist, dann wird eine Ausführungsform bevor-
zugt, die einen Anker 80 enthält, der fest an dem dis-
talen Ende des Zugdrahtes 42 angebracht ist, wie in 
den Fig. 9 bis Fig. 11 dargestellt wird. In einer sol-
chen Ausführungsform wird der Anker aus einer Me-
tallröhre 82 gebildet, zum Beispiel einem kurzen Teil-
stück eines Spritzenschaftes, das fest, zum Beispiel 
durch Flanschen auf dem distalen Ende des 
Zugdrahtes 42 angebracht wird. Die Röhre 82 hat ei-
nen Abschnitt, der ein kurzes Stück über das distale 
Ende des Zugdrahtes 42 hinaussteht. Ein Kreuzstück 
84, das aus einem kleinen Stück rostfreiem Stahl-
band oder dergleichen besteht, wird in einer Queran-
ordnung an das distale Ende der Röhre 82 angelötet 
oder angeschweißt, das während des Vorganges ab-
geflacht wird. So entsteht ein T-Stab-Anker 80. Eine 
Rille 86 ist in der Seite des Spitzenabschnittes 14 des 
Katheters vorgesehen, so daß eine Öffnung hinein in 
den zweiten Hohlraum 32, das den Zugdraht 42 ent-
hält, entsteht. Der Anker 80 liegt in der Rille 86. Da 
die Länge des Bandes, welches das Kreuzstück 84
bildet, länger als der Durchmesser der Öffnung hinein 
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in den zweiten Hohlraum 32 ist, kann der Anker 80
nicht vollständig in den zweiten Hohlraum 32 gezo-
gen werden. Die Rille 86 wird dann durch Polyure-
than oder dergleichen verschlossen, um eine glatte 
Außenfläche zu bilden.

[0042] Es wird jetzt Bezug auf die Fig. 2a und 
Fig. 2b genommen. Am distalen Ende des Spitzen-
abschnittes 14 befindet sich eine Spitzenelektrode 
36. Die Spitzenelektrode 36 hat vorzugsweise einen 
Durchmesser ungefähr gleich dem Außendurchmes-
ser des Rohres 19. Die Spitzenelektrode 36 ist mit 
dem Rohr 19 durch ein Kunststoffgehäuse 21 ver-
bunden, das vorzugsweise aus Polyetheretherketon 
(PEEK) gefertigt ist. Das proximale Ende der Spitze-
nelektrode 36 ist auf seinem Umfang mit einer Rille 
versehen, paßt in das distale Ende des Kunststoffge-
häuses 21 hinein und ist an das Gehäuse 21 mit Po-
lyurethan-Kleber oder dergleichen gebondet. Das 
proximale Ende des Kunststoffgehäuses 21 ist an 
das distale Ende des Rohres 19 des Spitzenberei-
ches 14 mit Polyurethan-Kleber oder dergleichen ge-
bondet.

[0043] Eine Ringelektrode 38 ist auf dem distalen 
Ende des Kunststoffgehäuses 21 angebracht. Die 
Ringelektrode 38 wird über das Kunststoffgehäuse 
21 geschoben und an Ort und Stelle durch Klebstoff 
oder dergleichen befestigt. Wenn es gewünscht wird, 
können weitere Ringelektroden eingesetzt werden 
und können über dem Kunststoffgehäuse 21 oder 
über dem flexiblen Rohr 19 des Spitzenbereiches 14
positioniert werden.

[0044] Die Spitzenelektrode 36 und die Ringelektro-
de 38 sind jede mit separaten Leitungsdrähten 40
verbunden. Die Leitungsdrähte 40 erstrecken sich 
durch den dritten Hohlraum 34 des Spitzenbereiches 
14, durch den Katheterkörper 12 und den Steuergriff 
16 und enden mit ihrem proximalen Ende in einer 
Eingangsklinke (nicht dargestellt), die in einen ent-
sprechenden Monitor (nicht dargestellt) eingesteckt 
werden kann. Wenn es gewünscht wird, dann kann 
der Bereich der Leitungsdrähte 40, der sich durch 
den Katheterkörper 12, den Steuergriff 16 und das 
proximale Ende des Spitzenbereiches 14 erstreckt, in 
einem Schutzrohr oder einer Schutzhülle einge-
schlossen oder gebündelt werden.

[0045] Die Leitungsdrähte 40 werden durch jede ge-
eignete herkömmliche Technik an der Spitzenelektro-
de 36 und an der Ringelektrode 38 befestigt. Die Ver-
bindung des Leitungsdrahtes 40 mit der Spitzenelek-
trode 36 wird vorzugsweise durch eine Schweißver-
bindung 43 hergestellt, wie in Fig. 2b gezeigt wird. 
Die Verbindung eines Leitungsdrahtes 40 mit der Rin-
gelektrode 38 wird vorzugsweise dadurch bewerk-
stelligt, daß man zuerst ein kleines Loch in das Plast-
gehäuse 21 macht. Ein solches Loch kann zum Bei-
spiel dadurch erzeugt werden, daß man eine Nadel 

durch das Plastgehäuse 21 führt und die Nadel aus-
reichend erhitzt, um ein permanentes Loch zu for-
men. Ein Leitungsdraht 40 wird dann durch das Loch 
gezogen, indem man einen Mikrohaken oder derglei-
chen verwendet. Die Überzüge werden dann von den 
Enden des Leitungsdrahts 40 abgestreift und letztere 
werden an die Unterseite der Ringelektrode 38 ange-
lötet oder angeschweißt, die dann an die richtige 
Stelle über dem Loch geschoben und an dieser Stelle 
mit Polyurethan-Kleber oder dergleichen befestigt 
wird.

[0046] Für die Spitzenelektrode 36 und, falls ge-
wünscht, für die Ringelektrode 38 kann eine Tempe-
raturfühler-Einrichtung vorgesehen werden. Es kann 
jede herkömmliche Temperaturfühler-Einrichtung 
verwendet werden, zum Beispiel ein Thermoelement 
oder ein Thermistor. Unter Bezugnahme auf Fig. 2b
besteht eine bevorzugte Temperaturfühler-Einrich-
tung für die Spitzenelektrode 36 aus einem Thermo-
element, das aus einem emaillierten Draht-Paar ge-
bildet wird. Ein Draht des Draht-Paares ist ein Kupfer-
draht 41, zum Beispiel ein Nummer 40 Kupferdraht, 
der nicht nur als Teil eines Thermoelementes wirkt, 
sondern auch als Elektrodenleitung. Der andere 
Draht des Draht-Paares ist ein Konstruktionsdraht 
45, zum Beispiel ein Nummer 40 Konstruktionsdraht, 
der dem Drahtpaar als Stütze und zur Festigkeit 
dient. Die Drähte 41 und 45 des Draht-Paares sind 
elektrisch voneinander isoliert außer an ihren dista-
len Enden, wo sie die Spitzenelektrode 36 berühren 
und an diese angeschweißt oder angelötet sind. Da 
es wünschenswert ist, die Temperatur der Spitzene-
lektrode 36 an einer Stelle nahe dem distalen Ende 
der optischen Faser 46 zu überwachen, ist das Ther-
moelement mit einer Sackbohrung in der Spitzene-
lektrode 36 am distalen Ende der Sackbohrung, wie 
gezeigt wird, befestigt.

[0047] Eine optische Faser 46 zum Übertragen der 
Laserenergie zwecks Erzeugen von Kanälen im 
Herzgewebe erstreckt sich gleitend durch den Steu-
ergriff 16 und den Katheterkörper 12 hinein in den 
ersten Hohlraum 30 des Spitzenabschnittes 14. Der 
Begriff „Kanäle", wie er hier verwendet wird, bezieht 
sich auf perkutane myokardiale Kanäle, die im Herz-
gewebe gebildet werden, wenn der Laser abgefeuert 
wird. Bevorzugte Kanäle haben einen Durchmesser 
von ungefähr 1,0 mm und eine Tiefe von ungefähr 5,0 
mm.

[0048] Das distale Ende der optischen Faser 46 er-
streckt sich durch einen Hohlraum für die optische 
Faser in der Spitzenelektrode 36 und wird durch Kle-
ber oder dergleichen an der Spitzenelektrode 36 be-
festigt. Das distale Ende der optischen Faser 46
schließt bündig mit der distalen Fläche der Spitzene-
lektrode. Ein Verbinder (nicht dargestellt) am proxi-
malen Ende der optischen Faser 46 kann dazu ver-
wendet werden, das proximale Ende der optischen 
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Faser 46 mit einem Laser (nicht dargestellt) zu ver-
binden. Jeder geeignete Laser kann eingesetzt wer-
den. Ein gegenwärtig bevorzugter Laser ist ein Sha-
plan Ho: YAG 2040 Laser.

[0049] Die optische Faser 46 umfaßt einen Quarz-
kern 48, einen Mantel, der aus dotiertem Silizium 
oder dergleichen besteht, und eine die optische Fa-
ser umfassende Schutzhülle 45. Die Schutzhülle 45
kann aus jedem geeigneten Material bestehen, vor-
zugsweise Aluminium, aber Stoffe, wie zum Beispiel 
Nylon und Polyimide können auch eingesetzt wer-
den. Eine Aluminiumschutzhülle 45 wird bevorzugt, 
da sie die Eigenschaft hat, die Festigkeit der opti-
schen Faser 46 zu maximieren, so daß der Quarz-
kern nicht bricht, wenn die optische Faser gebogen 
wird, zum Beispiel, wenn die Katheterspitze ausge-
lenkt wird.

[0050] Der Aluminium-Schutzmantel 45 wird von 
dem Kern 48 am distalen Teil der optischen Faser 46
abgestreift. Dafür gibt es zwei Hauptgründe. Der ers-
te ist, zu verhindern, daß sich Material von dem Alu-
minium-Schutzmantel (oder von jeder anderen Art 
von Schutzhülle) in die Herzkammer hinein ablösen 
kann, besonders während der Laserübertragung, 
was zu einem Herzschlag führen könnte. Der zweite 
ist, den Aluminium-Schutzmantel 45 gegenüber der 
Spitzenelektrode 36 elektrisch zu isolieren. Das ist 
eine Schutzmaßnahme, um sicherzustellen, daß kein 
Kurzschluß zwischen dem Aluminium-Schutzmantel 
45 und der Spitzenelektrode 36 eintritt, was zu einen 
möglichen letalen Stoß von Hochspannung für den 
Patienten während der Laserübertragung führen 
könnte. Ein Kunststoffschutzrohr 47, vorzugsweise 
ein Polyimidschutzrohr, wird auf dem Bereich der op-
tischen Faser 46, der von dem Schutzmantel 45 be-
deckt ist, plaziert und zwar so, daß er diesen um-
schließt, wobei der Schutzmantel 45 sich in der Spit-
zenelektrode 36 befindet. Das Schutzrohr 47 verhin-
dert einen elektrischen Kontakt zwischen dem 
Schutzmantel 45 und der Spitzenelektrode 36. Das 
Schutzrohr 47 erstreckt sich über das distale Ende 
des Aluminium-Schutzmantels 45 hinaus, um dem 
Kern 48 als Halterung zu dienen. Das Schutzrohr 47
kann sich jedoch nicht zu nahe an die distale Spitze 
der optischen Faser 46 erstrecken, da es sonst, wenn 
der Laser ausgelöst wird, schmilzt. Das Schutzrohr 
47 ist durch Kleber oder dergleichen an der Spitzen-
elektrode 36 befestigt.

[0051] Ein elektromagnetischer Sensor 72 befindet 
sich in dem distalen Ende des Spitzenabschnittes 14. 
Der elektromagnetische Sensor 72 ist durch ein elek-
tromagnetisches Sensorkabel 74 verbunden, das 
sich durch den dritten Hohlraum 34 des Spitzenab-
schnittes 14, durch den Katheterkörper 12 und in den 
Steuergriff 16 erstreckt. Das elektromagnetische 
Sensorkabel 74 enthält eine Vielzahl von Drähten, 
die in einer kunststoffbeschichteten Hülle einge-

schlossen sind. In dem Steuergriff 16 sind die Drähte 
des Sensorkabels 74 mit einer Leiterplatte 64 verbun-
den. Die Leiterplatte 64 verstärkt die von dem elektro-
magnetischen Sensor empfangenen Signale und 
überträgt diese an einen Computer in einer compu-
terlesbaren Sprache. Da der Katheter lediglich für ei-
nen einmaligen Gebrauch konzipiert ist, enthält die 
Leiterplatte weiterhin einen EPROM-Chip, der die 
Leiterplatte nach Gebrauch des Katheters abschal-
tet. Das verhindert, daß der Katheter oder zumindest 
der elektromagnetische Sensor zweimal benutzt 
wird. Ein geeigneter elektromagnetischer Sensor 
wird zum Beispiel im US-Patent Nr. 5.391.199 be-
schrieben. Ein bevorzugter elektromagnetischer Kar-
tierungs-Sensor 72 wird von Biosense Ltd. Israel her-
gestellt und unter dem Handelsnamen NOGA auf den 
Markt gebracht. Beim Einsatz des elektromagneti-
schen Sensors 72 wird der Patient in einem Magnet-
feld plaziert, das beispielsweise erzeugt wird, indem 
man unter dem Patienten ein Kissen plaziert, das 
Spulen zum Erzeugen eines Magnetfeldes enthält. 
Ein elektromagnetischer Vergleichssensor wird rela-
tiv zum Patienten fixiert, zum Beispiel am Rücken des 
Patienten mit Klebeband befestigt, und der DMR-Ka-
theter, der einen zweiten elektromagnetischen Sen-
sor enthält, wird in das Herz des Patienten gescho-
ben. Jeder Sensor enthält drei kleine Spulen, die im 
Magnetfeld drei schwache elektrische Signale erzeu-
gen, welche deren Position im Magnetfeld anzeigen. 
Die Signale von sowohl dem feststehenden Ver-
gleichssensor als auch von dem zweiten Sensor im 
Herzen werden verstärkt und in einen Computer 
übertragen, der die Signale analysiert und dann auf 
einem Monitor darstellt. Durch dieses Verfahren kann 
der genaue Ort des Sensors in dem Katheter relativ 
zu dem Vergleichssensor ermittelt und visuell darge-
stellt werden. Der Sensor kann auch die Verschie-
bung des Katheters feststellen, die durch die Kon-
traktion des Herzmuskels verursacht wird.

[0052] Durch Verwendung dieser Technologie kann 
der Arzt eine Herzkammer visuell kartieren. Dieses 
Kartieren wird durchgeführt, indem die Katheterspit-
ze in die Herzkammer vorgeschoben wird, bis ein 
Kontakt mit der Herzwand erreicht ist. Diese Position 
wird aufgezeichnet und gespeichert. Die Katheter-
spitze wird dann zu einer anderen Position in Kontakt 
mit der Herzwand bewegt, und wiederum wird die Po-
sition aufgezeichnet und gespeichert.

[0053] Der elektromagnetische Kartierungs-Sensor 
72 kann allein oder noch vorteilhafter in Verbindung 
mit der Spitzenelektrode 36 und der Ringelektrode 38
verwendet werden. Indem man den elektromagneti-
schen Sensor 72 und die Elektroden 36 und 38 kom-
biniert, kann der Arzt gleichzeitig die Konturen oder 
die Form der Herzkammer, die elektrische Herzaktivi-
tät und die Größe der Verschiebung des Katheters 
kartieren und so das Vorhandensein und den Ort von 
ischämischem Gewebe identifizieren. Speziell wird 
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der elektromagnetische Kartierungs-Sensor 72 ver-
wendet, den genauen Ort der Spitzenelektrode im 
Herzen und die Größe der Katheter-Verschiebung zu 
überwachen. Die Spitzenelektrode 36 und die Ringe-
lektrode 38 werden verwendet, um die Stärke der 
elektrischen Signale an diesem Ort zu überwachen. 
Gesundes Herzgewebe wird durch starke elektrische 
Signale identifiziert in Verbindung mit starken Ver-
schiebungen. Totes oder krankes Herzgewebe wird 
durch schwache elektrische Signale identifiziert in 
Verbindung mit dysfunktionellen Verschiebungen, 
das heißt, Verschiebungen in einer Richtung entge-
gengesetzt der von gesundem Gewebe. Ischämi-
sches oder schlafendes oder nach vorübergehender 
Ischämie nicht kontrahierendes Herzgewebe wird 
durch starke elektrische Signale in Verbindung mit 
gestörten Verschiebungen identifiziert. Folglich wird 
die Kombination von elektromagnetischem Kartie-
rungs-Sensor 72 und Spitzenelektrode 36 und Ring-
elektrode 38 als diagnostischer Katheter verwendet, 
um zu bestimmen, ob und wo der Einsatz des Lasers 
angemessen ist. Nachdem das Vorhandensein und 
der Ort von ischämischem Gewebe identifiziert wor-
den ist, kann der DMR-Katheter so ausgelenkt wer-
den, daß die optische Faser senkrecht, das heißt un-
ter einem rechten Winkel auf dem ischämischen Ge-
webe steht, und die Laserenergie wird durch die op-
tische Faser in Koordination mit der Herzaktivität, das 
heißt während der Systole abgefeuert, um einen Ka-
nal in dem ischämischen Gewebe zu erzeugen, zum 
Beispiel, wie in den US-Patenten Nr. 5.554.152, 
5.389.096 und 5.380.316 beschrieben wird, deren 
Offenbarung hiermit durch Bezugnahme einge-
schlossen wird. Dieser Vorgang wird wiederholt, um 
mehrere Kanäle zu erzeugen.

[0054] Es ist selbstverständlich, daß, obwohl zu be-
vorzugen ist, sowohl elektrophysiologische Elektro-
den als auch ein elektromagnetischer Sensor in der 
Katheterspitze enthalten sind, es nicht notwendig ist, 
beide vorzusehen. Zum Beispiel kann ein DMR-Ka-
theter mit einem elektromagnetischen Sensor aber 
ohne elektrophysiologische Elektroden in Verbindung 
mit einem separaten Kartierungs-Katheter-System 
verwendet werden. Ein bevorzugtes Kartie-
rungs-System umfaßt einen Katheter, der mehrere 
Elektroden und einen elektromagnetischen Sensor 
enthält, wie zum Beispiel den NOGA-STAR-Katheter, 
der von Cordis Webster, Inc. auf den Markt gebracht 
wird, und Vorrichtungen zum Überwachen und Dar-
stellen der Signale, die von den Elektroden und dem 
elektromagnetischen Sensor empfangen werden, 
wie zum Beispiel das Biosense-NOGA-System, das 
ebenfalls von Cordis Webster, Inc. auf den Markt ge-
bracht wird.

[0055] Die Elektrodenleitungsdrähte 40, die opti-
sche Faser 46 und das elektromagnetische Sensor-
kabel 74 müssen eine gewisse Längsbewegung in 
dem Katheterkörper ausführen können, so daß sie 

nicht brechen, wenn der Spitzenabschnitt 14 ausge-
lenkt wird. Um eine solche Längsbewegung zu er-
möglichen, sind Tunnel durch die Klebeverbindung 
50, welche das proximale Ende der Druckspirale 44
innen im Katheterkörper 12 befestigt, vorgesehen. 
Die Tunnel werden durch Übertragungsrohre 27 ge-
bildet, vorzugsweise aus kurzen Stücken von Polyi-
midrohr. In der in Fig. 3 dargestellten Ausführungs-
form sind zwei Übertragungsrohre 27 für die Klebe-
verbindung 50 vorgesehen. Jedes Übertragungsrohr 
ist annähernd 60 mm lang und hat einen Außen-
durchmesser von ungefähr 0,021 Zoll und einen In-
nendurchmesser von ungefähr 0,019 Zoll. Die Lei-
tungsdrähte 40 und das elektromagnetische Sensor-
kabel 74 erstrecken sich durch das eine Übertra-
gungsrohr 27. Durch das andere Übertragungsrohr 
27 verläuft die optische Faser 46.

[0056] Ein weiteres Übertragungsrohr 29 ist an der 
Verbindung zwischen dem Spitzenabschnitt 14 und 
dem Katheterkörper 12 angeordnet. Durch dieses 
Übertragungsrohr verläuft die optische Faser 46. Die-
ses Übertragungsrohr 29 schafft einen Tunnel durch 
die Klebeverbindung, die hergestellt wird, wenn der 
Spitzenabschnitt 14 an den Katheterkörper 12 ange-
klebt wird. Es ist selbstverständlich, daß die Anzahl 
der Übertragungsrohre je nach Wunsch variieren 
kann.

[0057] Die Längsbewegung des Zugdrahtes 42 re-
lativ zum Katheterkörper 12, die zu einer Auslenkung 
des Spitzenabschnittes 14 führt, wird durch eine ge-
eignete Betätigung des Steuergriffes 16 bewirkt. Das 
distale Ende des Steuergriffes 16 enthält einen Kol-
ben 54 mit einem Einstellrändel 56 zum Manipulieren 
des Zugdrahtes 42. Das proximale Ende des Kathe-
terkörpers 12 ist durch eine Quetschhülse 28 mit dem 
Kolben 54 verbunden.

[0058] Die optische Faser 46, der Zugdraht 42, die 
Leitungsdrähte 40 und das elektromagnetische Sen-
sorkabel 74 erstrecken sich durch den Kolben 54. 
Der Zugdraht 42 ist an einem Ankerstift 43, der proxi-
mal zum Kolben 54 angeordnet ist, verankert. Die 
Leitungsdrähte 40 und das elektromagnetische Sen-
sorkabel 74 erstrecken sich durch einen ersten Tun-
nel 58, der nahe bei der Seite des Steuergriffes 16
angeordnet ist. Das elektromagnetische Sensorkabel 
74 verbindet mit einer Leiterplatte 64 in dem proxima-
len Ende des Steuergriffes 16. Drähte 80 verbinden 
die Leiterplatte 64 mit einem Computer und einem 
Bildwiedergabemonitor (nicht dargestellt).

[0059] Die optische Faser 46 erstreckt sich durch 
ein Führungsrohr 66, das vorzugsweise aus Polyure-
than besteht, und kann in diesem eine Längsbewe-
gung ausführen. Das Polyurethan-Führungsrohr 66
ist an dem Kolben 54 verankert, vorzugsweise durch 
Kleber an der Klebeverbindung 53. Das ermöglicht, 
daß die optische Faser 46 Längsbewegungen in dem 
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Steuergriff 16 ausführen kann, so daß sie nicht bricht, 
wenn der Kolben 54 justiert wird, um den Zugdraht 42
zu manipulieren. In dem Kolben 54 befindet sich der 
Zugdraht 42 in einem Übertragungsrohr 27, und das 
elektromagnetische Sensorkabel 74 und die Lei-
tungsdrähte 40 befinden sich in einem weiteren Über-
tragungsrohr 27, damit die Drähte und das Kabel in 
der Nähe der Klebeverbindung 53 eine Längsbewe-
gung durchführen können.

[0060] Die optische Faser 46 und das Führungsrohr 
66 erstrecken sich durch einen zweiten Tunnel 60, 
der nahe an der Seite des Steuergriffes 16 gegenü-
ber dem Verankerungsstift 43 angeordnet ist. Um ein 
unerwünschtes Verbiegen der optischen Faser 46 zu 
vermeiden, ist ein Abstand 62 zwischen dem proxi-
malen Ende des Kolbens 54 und dem distalen Ende 
des zweiten Tunnels 60 vorgesehen. Der Abstand 62
hat vorzugsweise eine Länge von wenigstens 0,50 
Zoll und noch vorteilhafter von ungefähr 0,60 Zoll bis 
ungefähr 0,90 Zoll.

[0061] In dem proximalen Ende des Steuergriffes 16
erstrecken sich die optische Faser 46 und das Polyu-
rethan-Führungsrohr 66 durch ein zweites, größeres 
Kunststoff-Führungsrohr 68, das vorzugsweise aus 
Teflon® gefertigt ist, was ermöglicht, daß die optische 
Faser 46 und das Führungsrohr 66 eine gleitende 
Längsbewegung ausführen können. Das zweite Füh-
rungsrohr 68 ist innen im Steuergriff 16 durch Kleber 
oder dergleichen verankert und erstreckt sich proxi-
mal über den Steuergriff 16 hinaus. Das zweite Füh-
rungsrohr 68 schützt die Faser 46 sowohl vor einem 
Kontakt mit dem Schaltkreis 64 als auch vor jeder 
scharfen Biegung, wenn das Führungsrohr 66 und 
die optische Faser 46 aus dem Steuergriff 16 heraus-
treten.

[0062] In dem Katheter, der gemäß der vorliegen-
den Erfindung konstruiert ist, ist ein Infusionsrohr 76
vorgesehen, um Fluide zu infundieren, einschließlich 
solcher Medikamente wie Fibroplast-Wachstumsfak-
tor (FGP), Gefäß-Endothel-Wachstumsfaktor 
(VEGP), Thromboxan-A2 oder Protein-Kinase-C. 
Dieses sind Medikamente, welche die Gefäßentwick-
lung initiieren oder fördern. FGP und VEGP wirken di-
rekt, um die Bildung von neuen Blutgefäßen zu initi-
ieren. Thromboxan-A2 und Protein-Kinase-C wirken 
indirekt, um neue Blutgefäße zu bilden. Sie werden 
von Blutplättchen während der Koagulatbildung frei-
gesetzt und haben spezifische Rezeptorstellen, die 
FGP und VEGF freisetzen.

[0063] Andere bevorzugte Medikamente, die infun-
diert werden können, umfassen solche, welche die 
Wirkung von Fremdkörperreaktionen minimieren und 
die Leistungsfähigkeit der erzeugten Kanäle verlän-
gern. Medikamente, wie zum Beispiel Dexamethason 
in verschiedenen Formen, zum Beispiel Dexametha-
son-Natriumphosphat und Dexamethason-Azetat, 

können an die Stellen gebracht werden, um Entzün-
dungen verbunden mit Traumata und Fremdkörper-
reaktionen zu reduzieren, welche zu der Bildung von 
Fibrosen und Kollagenkapseln führen, die wiederum 
die erzeugten Kanäle verschließen.

[0064] Es ist einleuchtend, daß andere Medikamen-
te, wie gewünscht infundiert werden können. Darüber 
hinaus kann Salzlösung oder dergleichen infundiert 
werden, um die Temperatur der Spitzenelektrode zu 
steuern. Das Infusionsrohr 76 kann sogar dazu ver-
wendet werden, um Gewebe- oder Fluidproben zu 
sammeln. Das Infusionsrohr 76 kann aus jedem ge-
eigneten Material gefertigt werden und besteht vor-
zugsweise aus Polyimidrohr.

[0065] Es wird jetzt Bezug auf die Fig. 7 und Fig. 8
genommen. In diesen wird ein Katheter 10 darge-
stellt, der ein Infusionsrohr 76 aufweist. Der Katheter 
10 umfaßt einen Katheterkörper 12 mit einem einzel-
nen Hohlraum, wie oben beschrieben wurde, und ei-
nen Katheter-Spitzenabschnitt 14, der vier Hohlräu-
me enthält. Um vier Hohlräume in dem Spitzenab-
schnitt unterzubringen, muß der Durchmesser des 
Katheters geringfügig vergrößert werden. Das Infusi-
onsrohr 76 erstreckt sich durch den Katheterkörper 
12 und in den vierten Hohlraum 77 des Spitzenab-
schnittes 14 hinein. Das distale Ende des Infusions-
rohres 76 erstreckt sich in eine Öffnung oder in eine 
Passage durch die Spitzenelektrode 36 und wird, 
zum Beispiel durch Kleber, an der Spitzenelektrode 
36 befestigt. Die Passage in der Spitzenelektrode 36
kann, je nach Wunsch, gerade oder verzweigt sein.

[0066] Das proximale Ende des Infusionsrohres 76
erstreckt sich aus einer verschlossenen Öffnung in 
der Seitenwand des Katheterkörpers und endet in ei-
nem Luer-Anschluß-Stück oder dergleichen. Alterna-
tiv kann sich das Infusionsrohr 76 durch den Steuer-
griff erstrecken und in einem Luer-Anschluß-Stück 
oder dergleichen an einem Ort proximal zum Griff en-
den. In dieser Anordnung können Fluide einschließ-
lich Medikamenten zum Unterstützen der Revaskula-
risation in das Herz und zwar präzise am Ort des Re-
vaskularisationsvorganges infundiert werden.

[0067] In einer weiteren Ausführungsform, wie sie in 
Fig. 8 gezeigt wird, ist ein Loch 78 für einen Füh-
rungsdraht am distalen Ende des Spitzenabschnittes 
14 vorgesehen. Das Führungsdrahtloch 78 verläuft 
von der Seite der Spitzenelektrode 36 zum distalen 
Ende der Spitzenelektrode unter einem Winkel von 
ungefähr 30° zu der Längsachse der Spitzenelektro-
de. Das Führungsdrahtloch 78 ermöglicht, daß ein 
Führungsdraht (nicht dargestellt) in das Herz einge-
führt und der Katheter 10 über diesen Führungsdraht 
geführt werden kann, bis er sich an der richtigen Stel-
le im Herzen befindet. Generell wird, um einen Füh-
rungsdraht in das Herz zu führen, eine Einführungs-
hülse in das Herz geführt, und dann wird der Füh-
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rungsdraht durch die Einführungshülse in das Herz 
eingeführt.

[0068] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form, die gemäß der vorliegenden Erfindung konstru-
iert ist, sind zwei oder mehrere Zugdrähte vorgese-
hen, um die Möglichkeit des Manipulierens des Spit-
zenabschnittes zu steigern. In einer solchen Ausfüh-
rungsform erstrecken sich ein zweiter Zugdraht und 
eine diesen umgebende zweite Druckspirale durch 
den Katheterkörper und in separate achsferne Hohl-
räume in den Spitzenabschnitt hinein. Die Hohlräume 
des Spitzenabschnittes, welche die Zugdrähte auf-
nehmen, könnnen in benachbarten Quadranten lie-
gen. Der erste Zugdraht wird vorzugsweise proximal 
zur Verankerungsstelle des zweiten Zugdrahtes ver-
ankert. Der zweite Zugdraht kann an der Spitzenelek-
trode verankert werden oder an der Wand des Spit-
zenabschnittes angrenzend an das distale Ende des 
Spitzenabschnittes.

[0069] Die Entfernung zwischen dem distalen Ende 
der Druckspiralen und den Verankerungsstellen von 
jedem Zugdraht in dem Spitzenabschnitt bestimmt 
die Krümmung des Spitzenabschnittes 14 in Rich-
tung der Zugdrähte. So ermöglicht zum Beispiel eine 
Anordnung, in der die zwei Zugdrähte in verschiede-
nen Entfernungen von den distalen Enden der Druck-
spiralen verankert sind, eine Kurve mit großer Reich-
weite in einer ersten Ebene und eine Kurve kurzer 
Reichweite in einer Ebene 90° zu der ersten, das 
heißt, eine erste Kurve in einer Ebene generell ent-
lang der Achse des Spitzenabschnittes, bevor dieser 
ausgelenkt wird, und eine zweite Kurve distal zu der 
ersten Kurve in einer Ebene quer und vorzugsweise 
senkrecht zu der ersten Ebene. Die hohen Torsions-
eigenschaften des Spitzenabschnittes 12 des Kathe-
ters reduzieren die Tendenz der Auslenkung in einer 
Richtung, die Auslenkung in einer anderen Richtung 
zu deformieren.

[0070] Als Alternative zu der oben beschriebenen 
Ausführungsform können die Zugdrähte sich in dia-
metral gegenüberliegenden achsfernen Hohlräumen 
in dem Spitzenabschnitt erstrecken. In einer solchen 
Ausführungsform kann jeder der Zugdrähte an der 
gleichen Stelle auf der Längsausdehnung des Spit-
zenabschnittes verankert sein, wobei in diesem Fall 
die Krümmungen des Spitzenabschnittes in entge-
gengesetzten Richtungen gleich sind, und der Spit-
zenabschnitt kann so manipuliert werden, daß er in 
beiden Richtungen ausgelenkt werden kann, ohne 
den Katheterkörper zu drehen.

[0071] Eine besonders bevorzugte Katheterkons-
truktion, die mehrere Zugdrähte aufweist einschließ-
lich der Steuergrifikonstruktion, wird in der schwe-
benden Europäischen Patentanmeldung mit dem Ti-
tel „Omni-Directional Steerable Catheter" („In mehre-
re Richtungen lenkbarer Katheter") offenbart, wobei 

als Erfinder Wilton W. Webster, Jr. benannt ist (An-
waltsaktenzeichen P19810EP, wobei die Priorität von 
USSN 08/924611 beansprucht wird). Besagte Anmel-
dung beschreibt einen geeigneten Steuergriff zum 
Manipulieren von zwei oder mehreren Zugdrähten. 
Der beschriebene Steuergriff umfaßt einen mittigen 
Durchgang, der erweitert werden kann, um Elektro-
den-Leitungsdrähte, elektromagnetische Sensorka-
bel, Lichtleitkabel und sogar Infusionstuben unterzu-
bringen. Weiterhin kann eine Verlängerung des Grif-
fes vorgesehen werden, um einen Schaltkreis für den 
elektromagnetischen Sensor einzuhausen, zum Bei-
spiel auf die gleiche Weise, wie hier in Fig. 4 gezeigt 
wird.

[0072] Die vorhergehende Beschreibung wurde mit 
Bezug auf die gegenwärtig bevorzugten Ausfüh-
rungsformen der Erfindung dargelegt. Der Fachmann 
auf diesem Gebiet und für diese Technologie, zu wel-
cher die vorliegende Erfindung gehört, wird anerken-
nen, daß Änderungen an und Austausch in der be-
schriebenen Struktur ausgeführt werden können, 
ohne bedeutend vom Umfang der vorliegenden Erfin-
dung abzuweichen.

[0073] Folglich sollte die vorgehende Beschreibung 
nicht so verstanden werden, daß sie sich lediglich auf 
die genauen Strukturen, wie sie beschrieben und in 
den dazugehörigen Zeichnungen dargestellt werden, 
bezieht, sondern sie sollte vielmehr in Übereinstim-
mung mit und als Unterstützung der folgenden An-
sprüche, denen man den weitestgehenden und reel-
len Schutzumfang zubilligen sollte, verstanden wer-
den.

Patentansprüche

1.  Steuerbarer Katheter (10) zur direkten myocar-
dialen Revascularisation umfassend:  
einen Katheterkörper (12) mit einer Außenwand (22), 
einem proximalen und einem distalen Ende und min-
destens einen durchgehenden Hohlraum (18);  
einen Steuergriff (16) am proximalen Ende des Ka-
theterkörpers (12);  
einen Spitzenabschnitt (19) bestehend aus einem fle-
xiblen Rohr (19) mit einem proximalen und einem dis-
talen Ende und mindestens einen durchgehenden 
Hohlraum, wobei das proximale Ende des Spitzenab-
schnittes (19) fest am distalen Ende des Katheterkör-
pers (12) angebracht ist;  
eine optische Faser (46) mit einem proximalen und 
einem distalen Ende, welche sich durch einen Hohl-
raum (30) im Katheterkörper (12) und im Spitzenab-
schnitt (14) erstreckt, wobei das distale Ende der op-
tischen Faser (46) im wesentlichen bündig mit dem 
distalen Ende des Spitzenabschnittes (14) ab-
schließt;  
ein Infusionsrohr (76) mit einem proximalen und ei-
nem distalen Ende, welches sich durch einen Hohl-
raum (77) im Katheterkörper (12) und im Spitzenab-
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schnitt (14) erstreckt, wobei das distale Ende des In-
fusionsrohres (76) fest im Spitzenabschnitt (14) an-
geordnet ist und das proximale Ende des Infusions-
rohres (76) sich aus dem Katheterkörper (12) heraus 
erstreckt, um Fluide aufzunehmen und  
eine Einrichtung zur Auslenkung des Spitzenab-
schnittes (14) durch Betätigung des Steuergriffes 
(16);  
dadurch gekennzeichnet, daß der Katheter einen 
elektromagnetischen Kartierungssensor (72) im dis-
talen Ende des Spitzenabschnittes (14) umfaßt, um 
elektromagnetische Signale zu erzeugen, welche 
kennzeichnend für die Position des elektromagneti-
schen Kartierungssensors (72) sind und der Spitzen-
abschnitt mindestens zwei durchgehende Hohlräume 
aufweist, wobei sich die optische Faser (46) durch 
den ersten Hohlraum im Spitzenabschnitt (14) und 
das Infusionsrohr (76) durch den anderen Hohlraum 
im Spitzenabschnitt (14) erstreckt.

2.  Katheter (10) nach Anspruch 1, bei welchem 
das distale Ende des Infusionsrohres bündig mit dem 
distalen Ende des Spitzenabschnittes (14) ab-
schließt.

3.  Katheter (10) nach Anspruch 1, bei welchem 
das distale Ende des Spitzenabschnittes (14) ferner 
einen Infusionsduchlaß aufweist, wobei das Infusi-
onsrohr (76) fest im Infusionsdurchlaß angebracht 
ist.

4.  Katheter (10) nach Anspruch 3, bei welchem 
das Infusionsrohr (76) in den Infusionsdurchlaß ein-
gesetzt ist.

5.  Katheter (10) nach Anspruch 1, bei welchem 
der Spitzenabschnitt (14) ferner eine Spitzenelektro-
de (36) sowie einen an die Spitzenelektrode (36) an-
geschlossenen Elektroden-Leitungsdraht (40) um-
faßt;  
wobei sich dieser Elektroden-Leitungsdraht (40) 
durch einen Hohlraum (34) im Spitzenabschnitt (14), 
einen Hohlraum (30) im Katheterkörper (12) und im 
Steuergriff (16) erstreckt und  
die Spitzenelektrode (36) eine distale Stirnfläche, ei-
nen durchgehenden Hohlraum für die optische Faser 
sowie einen durchgehenden Infusionsdurchlaß auf-
weist und das Infusionsrohr (76) fest am Infusions-
durchlaß angebracht ist.

6.  Katheter (10) nach Anspruch 5, bei welchem 
das Infusionsrohr (76) in den Infusionsdurchlaß ein-
gesetzt ist.

7.  Katheter (10) nach Anspruch 1, bei welchem 
das proximale Ende des Infusionsrohres (76) in einer 
Luer-Nabe endet.

8.  Katheter (10) nach Anspruch 1, welcher eine 
oder mehrere Ringelektrode(n) (38), rund um den 

Spitzenabschnitt (14) fest angebracht, sowie einen 
oder mehrere Elektroden-Anschlußdrähte (40) auf-
weist, deren jeder elektrisch an einer einzigen Ringe-
lektrode (38) angeschlossen ist, wobei sich diese 
Elektroden-Anschlußdrähte (40) durch einen Hohl-
raum (34) im Spitzenabschnitt (14), einen Hohlraum 
(30) im Katheterkörper (12) und im Steuergriff (16) er-
strecken.

9.  Katheter (10) nach Anspruch 1, welcher ferner 
eine Temperatursensor-Einrichtung aufweist.

10.  Katheter (10) nach Anspruch 9, bei welchem 
die Temperatursensor-Einrichtung ein Thermoele-
ment umfaßt, welches aus einem emaillierten Draht-
paar gebildet ist, das aus einem Kupferdraht (41) und 
einem Konstruktionsdraht (45) besteht, wobei sich 
das emaillierte Drahtpaar durch einen Hohlraum im 
Katheterkörper (12) sowie im Spitzenabschnitt (14) 
erstreckt und im distalen Ende des Spitzenabschnit-
tes (14) fest angebracht ist.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
13/20



DE 698 29 530 T2    2006.02.09
14/20



DE 698 29 530 T2    2006.02.09
15/20



DE 698 29 530 T2    2006.02.09
16/20



DE 698 29 530 T2    2006.02.09
17/20



DE 698 29 530 T2    2006.02.09
18/20



DE 698 29 530 T2    2006.02.09
19/20



DE 698 29 530 T2    2006.02.09
20/20


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

